
40
1689 Dezember 31 . A
SCHREIBEN VON LANDAMMANN UND LANDRAT VON URI AN AMMANN UND RAT

VON STADT UND AMT ZUG

"Uns ist Eüwer . . . Sub dato den 19 . Deoembris erst eingebracht und . . . abge-

höhrt worden , daraus wir Eüwer . . . Verlangen so wol als des Landtschreiber

[der Freien Aemter , Beat  Kaspar]  Zurlaübens unbestendig und Verwun-

derliohs Procedere [ - Uri wollte Zurlauben , da dieser als Landschreiber gegen¬

über verschiedenen reg . Orten ungebürliche Reden geführt und sich deswegen

me entschuldigt hatte , zur Rechenschaft ziehen - ] ersechen , in deme noch
2

Unvergessen , wessen Er erstlich Vor gsambter Session [Jahrrechnung ] Zu Baa-

den , benambtlichen die khundtschafft sagende (so er erst ietz von Uns Zuwüs-

sen begert ) Zu hindertreiben , und das falsi Zu Convincieren , sich öffentlich

Villmehr Verrüembt , als anerbotten , welches so es geschechen , Er Von sich

Selbsten schon Zu gnüegen entschuldiget und deffendiert gesein Und Verpliben

wäre anstatt aber der Werkstellung dises seines erpiehtens hatt Er sich eines

anderen , namblichen sich freywillig Und Von seelbsten anzustellen , Und hof¬

fentlich wol Zu Verantworten , so Jhme mit der öffentlichen Citation möchte

verschohnt werden , offeriert . Demrne, so Er auch noch statt gethan , Und dan

aus schuldiger gehorsambe gebührenden Respect (wie dan Jhme zum öffteren wol-

meinent ihnngerdhten worden ) erwysen hette , allem recht geschechen , Und

Zweiffelsohne die sach nit anderst als wol abgeloffen were . Dermahlen aber,

nach so Vihlem Umbtrib , werden erst von uns Copia desjenigen , so Er nit nuhr

lengst gehabt , sonderen seelbsten , ja noch Ein mehrers besser weist , begehrt;

Sachen so Uns nit weniger Verwunder - als schimbfflieh Vorkhomen . Also haben

wir Zum Überfluss , Und Eüch . . . sonderem Respect für das letste mahl Jhmme
. . . Zurlaüben das termin bis den 28 . Januarii des anbrechenden 1690 Jars Ver-

strekt , so Er bis dahin . . . Von selbsten freywillig erscheinen wirt , soll

Jhme nit alein der begerte Process (worin Eüwer . . . Löblicher Standt so wol



als Unser Ohrt angriffen ) Vor Und Eherst seiner Verantwortung in die handt

geben werden 3 sondern anders nichts als die gebühr erfolgen ; Jn ausbleibung

aber khönnen wir Euch . . . nit bergen das die schon lengst determinierte Cita-

tion entliehen an Jhnne abgehn wirt . Er aber erscheine old erscheine nit 3 so

wirt in Ein als anderen weg ergehn Und geschechen was recht ist " .
Das Schreiben schliesst mit den besten Glückwünschen zum neuen

Jahr.

.1 ) s . SSRQ Aargau II/8 3 405 3 Zeilen 18 - 23
2) s . EA VI 23 1998 Art . 43

Original , mit Siegel - AH 46 , 106 - 107
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